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 Veröffentlicht am 24.09.1986

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §303 Abs4;

Beachte

Besprechung in:ÖStZ 1987/8, 91; FJ 1987/6, 110;

Rechtssatz

Das Argument, nachgeforderte Beträge seien in gutem Glauben bereits verausgabt worden, steht in keinem

Zusammenhang mit der Abgabenfestsetzung und ist daher nicht geeignet, die Unbilligkeit der Wiederaufnahme des

Verfahrens darzutun.
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